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 Oder wird der tatsächliche Bedarf bereits durch andere, bekanntere Strukturen abgedeckt? Etwa durch die 
Krankenkassen, Patientenfürsprecher an den Kliniken oder Beratungsstellen wie dem Gesundheitsladen e. V.? 

 Welche Barrieren bestehen für Patientinnen und Patienten, um dieses Angebot wahrzunehmen? Gibt es 
sprachliche, technische, soziale oder institutionelle Hürden? 

 Ist das Angebot möglicherweise unnötig redundant, da Patientenrechte zunehmend direkt durch 
Krankenversicherungen oder spezialisierte Anlaufstellen wahrgenommen und verteidigt werden? 

3. Inhalte der Anfragen und mögliche Doppelstrukturen 

Die häufigsten Themenbereiche – wie Zahnersatz, Hilfsmittelversorgung, Verdacht auf Behandlungsfehler oder 
Versicherungsrecht – fallen in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der Krankenkassen, Medizinischen Dienste, 
ärztlichen Gutachterstellen oder sozialrechtlichen Beratungsangebote. Es stellt sich somit die Frage nach der Effizienz und 
klaren Abgrenzung dieser Stelle im Verhältnis zu bestehenden Angeboten. 

4. Vorschlag zur Umstrukturierung der Funktion 

Vor diesem Hintergrund erscheint es angebracht, die Rolle der Patientenfürsprecherin neu zu definieren: 

 Die Aufgabe könnte als zentrale Koordinationsstelle zwischen bestehenden Strukturen ausgestaltet werden – etwa den 
Patientenfürsprechern an Kliniken, dem Gesundheitsladen, Krankenkassen und sozialen Diensten. 

 Die direkte Einzelfallberatung könnte vollständig durch bereits vorhandene Stellen übernommen werden. Die 
Patientenfürsprecherin der Stadt würde dann eine Meta-Ebene einnehmen, bei der es um die Bündelung, Bewertung 
und Optimierung der Beratungsangebote in München geht. 

 Eine solche Koordination auf struktureller Ebene könnte in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsreferat, dem 
Behindertenbeirat und den Sozialverbänden erfolgen. 

5. Schlussfolgerung und Empfehlung 

Die derzeitige Struktur und Aufgabenwahrnehmung der Patientenfürsprecherin der Landeshauptstadt München steht in keinem 
angemessenen Verhältnis zur Zielgruppe und zu den vielfältigen bereits existierenden Angeboten im Bereich Patientenrechte 
und Gesundheitsberatung. Eine Umwidmung der Stelle in eine koordinierende und systematisierende Funktion würde nicht 
nur den tatsächlichen Bedarf realistischer abbilden, sondern auch Ressourcen bündeln und qualitativ sinnvoller einsetzen. 

Langfristig wäre auch zu prüfen, ob eine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung von Patientenfürsprecher*innen an 
allen Kliniken – wie sie bereits in Teilen umgesetzt wird – nicht eine ausreichende Struktur bietet, die über die regelmäßigen 
Treffen im Rathaus ohnehin koordiniert werden kann. 
 
 

  

  
 

 
 

 

  

  

  

 

  




